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Einleitung

VORWORT

Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 
lassen sich nur durch stärkere internationale 
Zusammenarbeit bewältigen. Der Zukunftsgipfel 
2024 bietet Gelegenheit, multilaterale Lösungen 
für eine bessere Zukunft zu vereinbaren und die 
globale Ordnungspolitik für die heutigen und die 
kommenden Generationen zu stärken (Resolu-
tion 76/307 der Generalversammlung). In meiner 
Eigenschaft als Generalsekretär bin ich gebeten 
worden, zu den Gipfelvorbereitungen Beiträge in 
Form von handlungsorientierten Empfehlungen 
zu leisten, die auf den Vorschlägen in meinem 
Bericht Unsere gemeinsame Agenda (A/75/982)
aufbauen, der seinerseits eine Antwort auf die 
Erklärung zum fünfundsiebzigsten Jahrestag 
des Bestehens der Vereinten Nationen (Reso-
lution 75/1 der Generalversammlung) war. Die-
ses Kurzdossier ist ein solcher Beitrag. Es ent-
wickelt die in Unserer gemeinsamen Agenda 
erstmals vorgestellten Ideen weiter, berücksich-
tigt spätere Handlungsanleitungen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und mehr als ein 
Jahr zwischenstaatlicher Konsultationen sowie 
Konsultationen mit einer Vielzahl von Interes-
senträgern und beruht auf den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 
anderen internationalen Rechtsinstrumenten.  

ZWECK DIESES KURZDOSSIERS

Das Kurzdossier enthält Vorschläge zu prak-
tischen Schritten zur Erfüllung unserer seit lan-
gem bestehenden Verpflichtung, den Bedürfnis-
sen der Gegenwart so gerecht zu werden, dass 
die Interessen der kommenden Generationen 
gewahrt werden und ihre Fähigkeit erhalten bleibt, 
alle Menschenrechte effektiv auszuüben. Zu die-
sen Vorschlägen gehören

a) eine Gesandte oder ein Gesandter, die 
oder der auf globaler Ebene als Sprach-
rohr für die kommenden Generationen 
fungiert,

b) die bessere Nutzung von Prognosen, 
Wissenschaft und Daten,

c) eine Erklärung, in der unsere Pflichten 
gegenüber den kommenden Generatio-
nen definiert und konkretisiert werden, 
und  

d) ein spezielles zwischenstaatliches 
Forum, das die Umsetzung der Erklärung 
vorantreiben und bewährte Verfahren 
weitergeben soll. 

Diese Anregungen stützen sich auf Unsere 
gemeinsame Agenda und die späteren zwischen-
staatlichen und interessenpluralistischen Konsul- 
tationen, die in dem von den Ständigen Vertre-
tungen Fidschis und der Niederlande bei den Ver-
einten Nationen ausgearbeiteten Elementepapier 
für die Erklärung für die kommenden Generatio-
nen zum Ausdruck kommen.1 Das Kurzdossier 

https://undocs.org/en/A/RES/76/307
https://undocs.org/en/A/75/982
https://undocs.org/en/A/RES/75/1
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geht auf die von Mitgliedstaaten während der 
Konsultationen aufgeworfenen Fragen ein, ein-
schließlich der Frage, wie die kommenden Gene-
rationen zu definieren sind, wie wir unsere Ver-
pflichtung ihnen gegenüber mit unseren Pflichten 
gegenüber den heutigen Generationen in Ein-
klang bringen können, wie die Vorschläge unsere 
bestehenden Ziele für nachhaltige Entwicklung, 
Geschlechtergleichstellung und Menschenrechte 
voranbringen und welche Ergebnisse diesbezüg-
lich für den Zukunftsgipfel empfohlen werden. 

Die Logik, die diesen Vorschlägen zugrunde liegt, 
ist einfach. Was wir für die kommenden Genera-
tionen tun, müssen wir auch für uns selbst tun, 
nämlich die in der Zukunft liegenden Herausfor-
derungen und Chancen viel ernster nehmen, als 
es derzeit der Fall ist. Wir wissen, dass wir zu 
weitsichtigem kollektivem Handeln fähig sind, 
wie die erfolgreiche Wiederherstellung der Ozon-
schicht beweist. Andererseits wären wir den Zie-
len für nachhaltige Entwicklung heute viel näher, 
wenn wir uns ernsthafter um die Begrenzung des 
globalen Temperaturanstiegs bemüht oder in die 
Pandemievorsorge investiert hätten. Die Befrie-
digung der heutigen und die Berücksichtigung der 

zukünftigen Bedürfnisse erfordert keinen Kom-
promiss. Vielmehr kann es ohne Langzeitper- 
spektive keine Lösung für die Probleme der 
Gegenwart geben.2 Die bewusste Berücksichti-
gung der Zukunft schafft für alle Generationen 
Mehrwert.

„For the Planet“ von Eduardo Kobra (Wandgemälde am 
Amtssitz der Vereinten Nationen, First Avenue, New 
York) 
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Wer sind die kommenden Generationen, 
und warum ist unser Handeln für sie von 
Bedeutung? 

Der Begriff „kommende Generationen“ bezieht 
sich auf alle unsere Nachfahren3. Unser Han-
deln beeinflusst heute schon ihr Leben und ihre 
Fähigkeit, alle Menschenrechte wirksam auszu-
üben und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Unsere 
Nachfahren unterscheiden sich von den heuti-
gen Generationen und werden nach aktuellen 
demografischen Projektionen viel zahlreicher 
sein als diese. Allein bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts werden voraussichtlich mehr als 10 Mil-
liarden Menschen geboren werden, vorwiegend 
in Ländern mit derzeit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen4.

Die heute lebenden Kinder und Jugendlichen 
mögen einen besonderen Bezug zu den kom-
menden Generationen haben, und ihre Interessen 
mögen sich mit deren Interessen überschneiden, 
gleich sind sie jedoch nicht. Die heute lebenden 
jungen Menschen sollen nicht damit belastet 
werden, Sachwalterinnen und Sachwalter der 
Belange unserer Nachfahren zu sein, doch verdie-
nen sie ihren eigenen festen Platz am Tisch5.

 

ABBILDUNG I
BEVÖLKERUNG NACH REGIONEN: SCHÄTZUNGEN (1950-2022) UND MITTLERE PROGNOSE  
MIT 95-PROZENT-KONFIDENZINTERVALL (2022-2100)6 
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Der Sinn, einen Schwerpunkt auf die kommen-
den Generationen zu legen, besteht darin, dass 
sie uns noch nicht selbst sagen können, was sie 
benötigen oder denken. Natürlich gibt es vieles, 
was wir nicht über sie wissen können. Wir wis-
sen jedoch, dass eine Verpflichtung, so zu han-
deln, dass die Fähigkeit der kommenden Genera-
tionen, alle Menschenrechte effektiv auszuüben 
und in der Zukunft selbst über ihre Bedürfnisse zu 
bestimmen, erhalten bleibt, bereits in zahllosen 
internationalen Übereinkünften und im Konzept 
der nachhaltigen Entwicklung selbst verankert 
ist. Letzteres ist definiert als „die Befriedigung 
der Bedürfnisse in der Gegenwart, ohne die Fähig-
keit der kommenden Generationen zu beeinträch-
tigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“7. 
Und doch treten wir diesen Grundsatz jeden Tag 
mit Füßen, während wir wie Schlafwandler auf 
das in Unserer gemeinsamen Agenda beschrie-
bene Szenario des Zusammenbruchs zusteuern. 

Viele Aspekte unserer heutigen Lebensweise 
werden sich noch weit in die Zukunft hinein aus-
wirken. Manche werden negative Folgen für die 
kommenden Generationen haben, deren Wohl-
ergehen oder gar Überleben durch Klimawandel, 
Biodiversitätsverlust, Umweltverschmutzung, ei- 
nen zu sorglosen Umgang mit neuen Techno-
logien, Rückschritte bei den Menschenrechten, 
anhaltende Ungleichheit und Ausgrenzung, nicht 
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, 
die unzureichende Berücksichtigung der Erfor-
dernisse einer nachhaltigen Entwicklung in den 
Ländern, in denen die meisten Angehörigen der 
kommenden Generationen geboren werden, einen 
schlechten Umgang mit überlebensgefährden-
den Bedrohungen und katastrophalen Risiken für 
die Menschheit und viele andere Entwicklungen, 
einschließlich derer, die im „Elementepapier für 
die Erklärung für die kommenden Generationen“8  
dargelegt sind, dauerhaft gefährdet sein könnten.

Gleichzeitig bieten sich mit den Fortschritten in 
den Natur- und Geisteswissenschaften und in der 
Technologie enorme Chancen, die zum Wohle der 
gesamten Menschheit – heute und in Zukunft – 

genutzt werden könnten. Darüber hinaus sind wir 
wie noch nie zuvor in der Lage, die langfristigen 
Auswirkungen unserer gegenwärtigen Entschei-
dungen vorherzusehen, zu bewerten und abzumil-
dern9. Eine wirksame Verbindung zwischen der 
Wissenschaft und der Politikgestaltung müssen 
wir jedoch erst noch herstellen. Der Großteil der 
folgenschweren Entscheidungen wird ohne Rück-
sicht auf die Langzeitfolgen getroffen, obwohl 
inzwischen allgemein anerkannt ist, dass die Inter- 
essen der kommenden Generationen „auf allen 
Entscheidungsebenen berücksichtigt werden sol-
len“10. Es liegt in der Verantwortung der heutigen 
Generationen, „Entwicklungen aufzuhalten und 
zu verhindern, die das Überleben der kommen-
den Generationen bedrohen könnten, [darunter] 
Klimawandel, Konflikte und neue Technologien“11.

Die Erfüllung unserer Verpflichtung, die kommen-
den Generationen zu berücksichtigen, muss nicht 
auf Kosten der heutigen Generationen gehen. 
An ihrem Anfang stehen im Gegenteil verstärkte 
Anstrengungen, Frieden, Nachhaltigkeit, Men-
schenrechte, Fairness, Inklusion und Gleichheit 
in der Gegenwart herbeizuführen. Eine faire und 
gerechte Verteilung von Chancen und Ressour-
cen heute bedeutet bessere und gerechter ver-
teilte Chancen und Ergebnisse für die kommen-
den Generationen. Die meisten Hauptprobleme 
unserer Zeit sind durch komplexe und langfristige 
soziale, wirtschaftliche, politische, technologi-
sche und natürliche Veränderungen geprägt, die 
sich einer einfachen oder schnellen Lösung inner-
halb einzelner Haushaltsperioden oder Wahlzyk-
len entziehen. In der Tat sind Lösungen nur durch 
eine Langzeitperspektive zu erreichen. Weiter-
zumachen wie bisher, hilft weder den heutigen 
noch den kommenden Generationen. Insgesamt 
ist die Berücksichtigung der Zukunft nicht nur 
eine immer praktischere und dringendere Not-
wendigkeit, sondern auch eine ethische Verpflich-
tung gegenüber den heute lebenden wie den noch 
nicht geborenen Menschen. Trotz wiederholter 
Zusagen gibt es jedoch innerhalb der Vereinten 
Nationen keinen speziellen Mechanismus, der 
dies sicherstellt.
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Wir haben uns darauf verpflichtet, 
die kommenden Generationen zu 
berücksichtigen

Verpflichtungen gegenüber den kommenden 
Generationen sind fester Bestandteil von Bräu-
chen, Kulturen und Religionen in aller Welt, ein-
schließlich indigener Wissenssysteme12. Einzel-
staatliche Verfassungen, Rechtsvorschriften und 
Gerichtsentscheide nehmen zunehmend auf 
diese Verpflichtungen Bezug, insbesondere im 
Bereich der Umwelt und des Schutzes der kultu-
rellen und der biologischen Vielfalt.

Die kommenden Generationen sind darüber hin-
aus in einer Vielzahl internationaler Überein-
künfte13 erwähnt. Verpflichtungen gegenüber den 
kommenden Generationen und die Anerkennung 
ihres Wertes gehen auf die Charta der Vereinten 
Nationen und das darin enthaltene Versprechen 
zurück, „die kommenden Generationen“ vor der 
Geißel des Krieges zu bewahren. Auch in frühen 
internationalen Umwelt- und Menschenrechts-
übereinkünften tauchen solche Verpflichtungen 
auf (siehe Abbildung II und Anhang II) und sind 
ab 1972 häufiger zu finden, insbesondere in Über-
einkünften über nachhaltige Entwicklung14. Im 
Laufe der 1990er-Jahre wurden diese Verpflich-
tungen durch eine Reihe wegweisender Überein-
künfte fest verankert15. Erwähnenswert ist auch 
die 1997 von den Mitgliedstaaten der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (UNESCO) verabschiedete 
Erklärung über die Verantwortung der heutigen 
Generationen gegenüber den künftigen Genera-
tionen, die erste internationale Erklärung zu die-
sem Thema16.  Im Jahr 2013 gab mein Vorgänger 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten einen Bericht 
heraus, der Optionen dafür enthielt, wie die Sorge 

um die kommenden Generationen bei den Ver-
einten Nationen institutionalisiert werden kann 
(A/68/322)17.

Sowohl in der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung als auch im Übereinkommen von Paris 
werden die kommenden Generationen klar aner-
kannt, und mit zunehmender Besorgnis über 
Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit wird häufi-
ger und mit größerer Dringlichkeit auf die Pflichten 
der heutigen gegenüber den kommenden Genera-
tionen verwiesen18. In bisher fast 400 Resolutio-
nen der Generalversammlung wird ausdrücklich 
auf die kommenden Generationen Bezug genom-
men. Darüber hinaus erwägt eine Gruppe von 
Staaten derzeit, die Generalversammlung um ein 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zu 
den Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf den 
Klimawandel zu ersuchen19. In der Erklärung zum 
fünfundsiebzigsten Jahrestag des Bestehens der 
Vereinten Nationen verpflichteten sich die Mit-
gliedstaaten zur Stärkung der „internationale[n] 
Ordnungspolitik zugunsten der gemeinsamen 
Zukunft der heutigen und der kommenden Gene-
rationen“, und als Reaktion darauf rief ich in Unse-
rer gemeinsamen Agenda zu konkreten Schritten 
auf, unsere Verpflichtungen in die Tat umzuset-
zen. In „Das höchste Streben: Ein Aktionsaufruf 
für die Menschenrechte“ wurde anerkannt, dass 
die Wahrung der Rechte der kommenden Gene-
rationen, vor allem im Kontext der Klimagerech-
tigkeit, eine unserer dringlichsten Herausforde-
rungen darstellt. In dem Elementepapier wurden 
auch die jüngsten Überlegungen der Mitglied-
staaten zu diesen Fragen festgehalten. 

https://undocs.org/en/A/68/322
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Abbildung II
EINE GESCHICHTE DER VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEN KOMMENDEN GENERATIONEN

2022

2024

1945
Am Anfang der VN-Charta

Resolution 76/300 der General-
versammlung über das 
Menschenrecht auf eine saubere, 
gesunde und nachhaltige Umwelt

Zukunfts-
gipfel

Mindestens 394 Resolutionen der Generalversamm-
lung seit 1961 erwähnen „zukünftige Generationen“

steht ein Versprechen an die kommenden Generationen

1987
Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
„Wir leihen uns Umweltkapital von den kommenden Generationen ohne die Absicht 
oder die Aussicht, es zurückzuzahlen [...] Wir tun das, weil wir es uns erlauben 
können: Die kommenden Generationen stimmen nicht ab, haben keine politische 
oder finanzielle Macht und können unsere Entscheidungen nicht anfechten.“

1997
Erklärung über die Verantwortung der heutigen Generationen 
gegenüber den künftigen Generationen
„Es obliegt den heutigen Generationen sicherzustellen, dass 
die Bedürfnisse und Interessen der heutigen und künftigen 
Generationen uneingeschränkt gewahrt werden.“

2015
Übereinkommen von Paris und Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung
„Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller umsetzen, 
für die heutigen und für die kommenden Generationen.“

2020
UN75-Erklärung zum fünfundsiebzigsten Jahrestag 
des Bestehens der Vereinten Nationen 
„die Koordinierung und die internationale Ordnungspolitik zugunsten 
der gemeinsamen Zukunft der heutigen und der kommenden 
Generationen stärken“

1972
Erklärung der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen 
„Die menschliche Umwelt für gegenwärtige und künftige Generationen zu schützen und zu 
verbessern, ist zu einem unumgänglichen Ziel der Menschheit geworden.“

1995
Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung

1992
Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung

2021
Unsere gemeinsame Agenda
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Auf nationaler und subnationaler Ebene haben 
Länder in aller Welt zukunftssichernde Vorkeh-
rungen getroffen. Schätzungen zufolge nehmen 
heute fast die Hälfte aller schriftlich niederge-
legten Verfassungen auf die kommenden Gene-
rationen Bezug20. Gerichte verstärken mehr und 
mehr den Schutz der kommenden Generationen, 
insbesondere in Fällen, die die Umwelt und Nu-
klearversuche betreffen21. In politischen Maß-
nahmen zur Verringerung der Kohlenstoffemis- 
sionen oder zur Abziehung öffentlicher Mittel von 
fossilen Brennstoffen wird häufig auf die kom-
menden Generationen verwiesen, und es gibt 
immer mehr Systeme für grüne Buchführung und 
Umweltrechnungslegung. Schon lange verwen-
den Regierungen Bevölkerungsprognosen, um 
die Finanzierung staatlicher Ruhestandsgehäl-
ter zu bestimmen, und einige dehnen diese Pra-
xis auch auf den Bildungs- und den Gesundheits-
etat aus. Viele Regierungen haben Einrichtun-
gen zur Erhaltung der Umwelt, des Kulturerbes 
und der natürlichen Ressourcen für die heutigen 
und die kommenden Generationen geschaffen. 
Andere verfügen über Mechanismen, die ihnen 
helfen sollen, die künftigen Auswirkungen aller 

Entscheidungen im öffentlichen Interesse zu ver-
stehen und langfristiges Denken in die Prozesse 
zur Gestaltung ihrer Politik einzubinden.22 Einige 
Länder haben Rechtsvorschriften erlassen, die 
die Verantwortung für die Zukunftssicherung 
anerkennen und in manchen Fällen Institutionen 
mit dem ausdrücklichen Mandat der Zukunfts-
vertretung schaffen oder Ombudspersonen23, 
parlamentarische Ausschüsse oder Kommissio-
nen mit dem ausdrücklichen Mandat einsetzen, 
für die kommenden Generationen einzutreten 
oder in ihrem Namen zu handeln24.

In den letzten Jahren stellen sich mehr und mehr 
Länder dieser Aufgabe, und es sind Anstren-
gungen im Gang, sie auf internationaler Ebene 
zusammenzubringen. Es gibt ein Netzwerk von 
Institutionen für die kommenden Generationen, 
das bewährte Verfahren weitergibt und die in 
anderen Ländern unternommenen Bemühungen 
um die Nachahmung dieser Modelle unterstützt, 
sowie ein neues internationales Forum für parla-
mentarische Diskussionen über Zukunftspolitik, 
das die parlamentarischen Ausschüsse für die 
Zukunft aus aller Welt zusammenbringt25.
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ABBILDUNG III
EINIGE LÄNDER, DIE IN IHRER VERFASSUNG AUF DIE KOMMENDEN GENERATIONEN BEZUG NEHMEN UND/ODER 
ÜBER INSTITUTIONEN VERFÜGEN, DIE DEREN INTERESSEN SCHÜTZEN

Den meisten dieser Modelle ist das Ziel gemein-
sam, Wissen mit Handeln zu verbinden und zu 
diesem Zweck ein Verständnis der Zukunftswir-
kungen unserer heutigen Entscheidungen zu ent-
wickeln und dieses Verständnis in den Dienst 
der Entscheidungsverantwortlichen zu stellen. 
Manche versuchen die Vertretung der kommen-
den Generationen einzubinden, damit diese in 

Debatten „gehört“ werden. Diesem Vorgehen 
könnten wir nun auf internationaler Ebene folgen, 
um unsere schon lange bestehenden globalen 
Verpflichtungen in praktische Maßnahmen umzu-
setzen und zusätzliche Anstrengungen auf natio-
naler Ebene in einem breiteren Spektrum von Län-
dern zu fördern und zu unterstützen. 

Länder mit Bezugnahme auf die kommenden Generationen in ihrer Verfassung

Anmerkung:  Die in dieser Karte abgebildeten Grenzlinien und Namen und verwendeten Bezeichnungen implizieren weder 
  offizielle Unterstützung noch Akzeptanz durch die Vereinten Nationen.
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Ein Tätigwerden zugunsten der 
kommenden Generationen trägt 
zur Erreichung der Ziele in den 
Bereichen nachhaltige Entwicklung, 
Geschlechtergleichstellung und 
Menschenrechte bei

Die Wahrung der Rechte und die Befriedigung der 
Bedürfnisse der heute lebenden Menschen ist 
eine Voraussetzung für die Sicherung einer bes-
seren Zukunft. Daher müssen wir im Namen der 
kommenden Generationen zuallererst die Ver-
pflichtungen gegenüber den heute lebenden Men-
schen auf nachhaltige Weise und mit stärker lang-
fristig orientiertem Denken erfüllen. Den heutigen 
wie den kommenden Generationen werden stär-
kere globale Systeme zugutekommen, in deren 
Mittelpunkt die nachhaltige Entwicklung steht26. 
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
und das Klimaübereinkommen von Paris bieten 
einen Plan dafür, wie sich die Bedürfnisse der 
heutigen Generationen befriedigen lassen, ohne 
die Zukunft zu gefährden27. Viele der Ziele und 
Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung haben 
eine stark generationenübergreifende Bedeutung 
(siehe Abbildung V). Die Ungleichheit zwischen 

den Generationen in Bezug auf die Auswirkun-
gen des Klimawandels ist heute bereits zu sehen 
und dürfte nur noch größer werden28. Die meisten 
Mitglieder der kommenden Generationen werden 
in Ländern mit derzeit niedrigem oder mittlerem  
Einkommen zur Welt kommen. Viele werden in 
Küstenstädten leben. Diese Orte sind weltweit mit 
am stärksten durch den Klimawandel gefährdet. 
Die Maßnahmen, die heute unternommen wer-
den, um die Entwicklung der Menschen in diesen 
Ländern zu unterstützen, nutzen auch den kom-
menden Generationen. Investitionen in soziale 
und grundlegende Dienstleistungen, die Reform 
der internationalen Finanzarchitektur zum Abbau 
der Ungleichheiten in und zwischen Ländern und 
die Schaffung von Chancen für menschenwür-
dige Arbeit werden eine nachhaltige Entwicklung 
zum Nutzen der heutigen und der kommenden 
Generationen gewährleisten. 
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ABBILDUNG IV
VERÄNDERUNGEN DER STERBLICHKEITSRATEN AUFGRUND DER GLOBALEN ERWÄRMUNG,  
NACH REGION (2020-2099)

Die weiter bestehenden Ungleichheiten zwischen 
Frauen und Männern müssen umfassend berück-
sichtigt werden, um eine Zukunft zu vermeiden, in 
der eine Hälfte der Gesellschaft unter Ausschluss 
der anderen und zum Nachteil aller die Macht aus-
übt. Die Tatsache, dass Ungleichheit, so auch zwi-
schen den Geschlechtern, generationenübergrei-
fend weitergegeben wird, ist gut dokumentiert29. 
Die Gleichstellung der Geschlechter ist einer der 
entscheidenden Faktoren dafür, dass die kom-
menden Generationen ein Leben in Würde und mit 
Rechten genießen können. Die gleichberechtigte 
Vertretung und Teilhabe der Frauen steht im Mittel-
punkt der Umgestaltung politischer, sozialer und 
wirtschaftlicher Modelle, die in der Vergangen-
heit auf Ausgrenzung und Ausbeutung aufbauten. 
Darüber hinaus wirken die Rechte von Frauen und 
Mädchen als Multiplikatoren für eine langfristige 

nachhaltige Entwicklung. Wir wissen, dass der 
Zugang von Frauen und Mädchen zu Bildung und 
lebenslangem Lernen, zu wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten, Kultur und einem Leben ohne Gewalt 
enorme Vorteile mit sich bringt, auch für die kom-
menden Generationen.30 Trotz der an vielen Fron-
ten erzielten Fortschritte, auch in der Gesetzge-
bung und der Politik weltweit, sind Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts und Widerstand gegen 
die Geschlechtergleichstellung in der Praxis ein 
besorgniserregender Trend. Damit auch die kom-
menden Generationen in der Lage sind, ihre Rechte 
zu genießen und ihre Bedürfnisse selbst zu bestim-
men, müssen dringend Maßnahmen zur Stärkung 
der Geschlechtergleichstellung getroffen werden, 
darunter die in Unserer gemeinsamen Agenda dar-
gelegten fünf transformativen Maßnahmen. 
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Wären die Menschenrechte der heutigen Genera-
tionen vollständig verwirklicht, wären wir für die 
Sicherung der Zukunft weitaus besser positioniert. 
Die Anerkennung unserer Verpflichtung, dafür zu 
sorgen, dass die kommenden Generationen ihre 
Menschenrechte genießen können, liefert klare 
Vorgaben für die Entscheidungsfindung in ihrem 
Namen. Diese Verantwortung gilt für das gesamte 
Spektrum der Menschenrechte, einschließlich des 
kürzlich anerkannten Rechts auf eine saubere, 
gesunde und nachhaltige Umwelt, das die Grund-
lage für die Wahrnehmung einer Vielzahl wei-
terer Rechte ist, darunter das Recht auf Leben, 
Gesundheit, Nahrung, Wohnraum, Wasser- und 

Sanitärversorgung und Selbstbestimmung (Reso-
lution 76/300 der Generalversammlung). Wenn 
die Anerkennung dieser Verpflichtung in transfor-
mative wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische 
Maßnahmen münden soll, ist kühnes Handeln von-
nöten. In ähnlicher Weise würden höhere Investitio- 
nen in die Verwirklichung von Rechten, beispiels-
weise des Rechts, die Vorteile des wissenschaft-
lichen Fortschritts zu genießen, dafür sorgen, dass 
die nachteiligen Auswirkungen wissenschaftlich-
technischer Entwicklungen besser vorhergesehen 
und abgemildert werden können, und die Entschei-
dungsfindung auf der Grundlage wissenschaft-
licher Erkenntnisse fördern. 

https://undocs.org/ot/A/RES/76/300
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ABBILDUNG V
DIE KOMMENDEN GENERATIONEN UND DIE ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG31  

Elterliche Vorteile bei Einkommen, Gesundheit und 
Bildung prägen den gesamten Lebensweg ihrer 
Kinder und führen häufig dazu, dass Chancen 
generationenübergreifend „gehortet“ werden. Je 
größer die Ungleichheit in der menschlichen 
Entwicklung, desto geringer die intergenerationale 
soziale Mobilität beim Einkommen – und umgekehrt.

Gesundheitliche Vorteile der Eltern führen dazu, 
dass Chancen generationenübergreifend „gehortet“ 
werden. [HDR 2019]. Sind Gesundheitsversorgung 
und -systeme insbesondere für die Gesundheit von 
Frauen und Müttern unzureichend, schmälert dies 
die Lebenschancen ihrer Kinder und deren Kinder.

Hunger in jungen Jahren beeinträchtigt das Wohl-
ergehen im weiteren Lebensverlauf und wirkt sich 
generationenübergreifend aus. Den kommenden 
Generationen droht durch Klimawandel, Biodiver-
sitätsverlust und nicht nachhaltige landwirtschaft-
liche Praktiken Ernährungsunsicherheit.

Lerndefizite können zu einer Falle mit lebens-
langen und sogar generationenübergreifenden 
Auswirkungen werden. Investitionen in Bildungs-
systeme haben nachweislich generationenüber-
greifende Auswirkungen.

Die Stärkung der Frauen erhöht Gleichberechtigung 
und Lebenschancen in der nächsten Generation, da 
Kinder eher zur Schule gehen. Die Erwerbsbeteiligung 
der Frauen trägt zu einem Wirtschaftswachstum bei, 
das kommenden Generationen zugutekommt.

Investitionen in eine widerstandsfähige Infrastruktur, 
die den Zugang zu sauberem und einwandfreiem 
Wasser für alle gewährleistet, beugen langfristig 
Krankheiten und Epidemien vor und tragen gleich-
zeitig zu einer nachhaltigen städtischen und länd-
lichen Umwelt bei. 

Zugängliche, bezahlbare und saubere Energie wird 
die heutigen Generationen aus der Armut befreien, 
zu Klimamaßnahmen und zur Vermeidung von 
Umweltverschmutzung beitragen sowie grüne 
Beschäftigungschancen schaffen.

Zur Vorbereitung junger, aber auch anderer Menschen 
auf die Wirtschaft der Zukunft und zur Schaffung 
eines inklusiven Wirtschaftswachstums bedarf es 
Investitionen in menschenwürdige Arbeitsplätze, 
auch in der grünen, der Pflege- und der digitalen 
Wirtschaft, sowie in die Kompetenzentwicklung.

Digitale Inklusion und Gleichstellung werden dazu 
beitragen, dass die Vorteile der digitalen Vernetzung 
gleichmäßiger auf die Generationen verteilt sind. 
Fehlende Infrastruktur behindert die Entwicklung 
und verfestigt die Armut.

Förderung der Kreislaufwirtschaft und Müllvermeidungs-
initiativen mit geeigneter Infrastruktur zugunsten eines 
verantwortungsvollen Konsums und Durchsetzung 
nachhaltiger Produktionsmaßnahmen für effiziente 
Ressourcennutzung und -wiederverwendung für die 
kommenden Generationen.

Ungleichheit beginnt mit der Geburt und bestimmt die 
Freiheit und die Chancen von Kindern, Erwachsenen und 
älteren Menschen und der nächsten Generation. Maß-
nahmen zur Verhinderung von Ungleichheiten können 
lebensbegleitend sein. Die Verringerung horizontaler 
Ungleichheiten ist der Schlüssel zur Überwindung sozio-
ökologischer Fallen für die kommenden Generationen.

Der Klimawandel wird die kommenden Generationen 
vielfältigen, ungleichen und lebenslangen Gesund-
heitsproblemen, zunehmenden Naturkatastrophen und 
Störungen der Nahrungsmittel- und Wasserversorgung 
und der unwiederbringlichen Zerstörung natürlicher 
Ökosysteme aussetzen, was sich auf den Lebens-
unterhalt und das Wohlergehen der Menschen auswirkt.

Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Meeres-
ressourcen wird den kommenden Generationen 
zugutekommen, die vorwiegend in küstennahen, 
städtischen Gebieten im globalen Süden leben 
werden.

Das menschliche Wohl ist untrennbar mit der Natur 
und einem gesunden Planeten verbunden. Ein Rück-
gang der biologischen Vielfalt senkt die Widerstands-
fähigkeit der Natur gegenüber dem Klimawandel und 
Naturgefahren, birgt Zoonose- und Gesundheits-
risiken und beeinträchtigt Landwirtschaft und 
Süßwassersysteme sowie die Zukunftschancen auf 
grüne Arbeitsplätze. 

Konstruktive Teilhabe, Zugang zur Justiz und 
wirksame, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen bilden die Grundlage für die Regierungs-
führung mit Blick auf die kommenden Generationen. 
Wirksame Institutionen denken eher langfristig.

Durch den Aufbau und die Stärkung von Multi-Akteur-
Partnerschaften und die gemeinsame Nutzung von 
Fähigkeiten, Ressourcen und Perspektiven können 
wir kollektiv zur Verbesserung der Lebenschancen 
kommender Generationen beitragen.

Nachhaltige Städte können wirtschaftliche Chancen 
für einen umweltfreundlichen städtischen Wandel 
eröffnen und die städtische Sozialentwicklung auf 
neue Lebensstile und Verhaltensweisen ausrichten, 
die ökologisch nachhaltig, gerecht, inklusiv und für 
alle wohlstandsfördernd sind.
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Von der Verpflichtung zur Realität: 
Schritte für das System der Vereinten 
Nationen

In Unserer gemeinsamen Agenda habe ich das 
System der Vereinten Nationen und die Mitglied-
staaten nachdrücklich aufgefordert, dafür zu sor-
gen, dass die kommenden Generationen in unse-
rer Arbeit berücksichtigt werden. Unter Berück-
sichtigung der obigen Ausführungen finden sich 
im Folgenden meine Vorschläge.

EINE SONDERGESANDTE ODER 
EIN SONDERGESANDTER FÜR 
DIE KOMMENDEN GENERATIONEN

Als ersten Schritt beabsichtige ich, eine Sonder-
gesandte oder einen Sondergesandten für die 
kommenden Generationen zu ernennen, die/der 
als die Stimme der kommenden Generationen 
im System der Vereinten Nationen dienen soll. 
Dieser Vorschlag ist nicht neu, doch bin ich der 
Ansicht, dass seine Zeit jetzt gekommen ist, denn 
es gibt viele Präzedenzfälle auf nationaler Ebene, 
erhebliches Interesse auf globaler Ebene und 
zahlreiche Belege dafür, dass Fürsprecherinnen 
und Fürsprecher für die Zukunft uns zu nachhalti-
geren Entscheidungen verhelfen können.32 

Die oder der Gesandte wäre nicht operativ tätig, 
sondern nähme Beratungs- und Fürspracheauf-
gaben wahr und würde beispielsweise

 > die Interessen der kommenden Genera-
tionen im gesamten System der Vereinten 
Nationen und gegebenenfalls in zwischen-
staatlichen und interessenpluralistischen 
Prozessen vertreten und verteidigen; 

 > die Mitgliedstaaten und das System der 
Vereinten Nationen bei der Sensibilisierung 
für die wahrscheinlichen generationenüber-
greifenden oder künftigen Auswirkungen 
der erwogenen Politiken und Programme 
unterstützen, Rat dazu erteilen und dabei 
einzelstaatliche Beispiele und Erfahrungen 
zugrunde legen und zu diesem Zweck  
Forschungsarbeiten durchführen und hoch-
wertige Informationen, Bewertungen und 
Empfehlungen bereitstellen und an ein-
schlägigen Erörterungen teilnehmen; 

 > die Zusammenarbeit und die Weitergabe 
von Erkenntnissen und bewährten Verfah-
ren zwischen sachverständigen Institutio-
nen, Ausschüssen und Netzwerken für die 
kommenden Generationen moderieren, auch 
auf nationaler und subnationaler Ebene;

 > Mitgliedstaaten auf Anfrage kollektiv wie  
individuell als Koordinierungsstelle für  
Maßnahmen zur Einbeziehung der kom-
menden Generationen und langfristigen 
Denkens in globale, nationale und subna-
tionale politische Entscheidungsprozesse 
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unterstützen und Ressourcen für den 
Aufbau diesbezüglicher Kapazitäten in 
die entsprechenden Bahnen lenken; 

 > im System der Vereinten Nationen lang-
fristiges Denken und eine bessere Nut-
zung von Prognosen und Erkenntnissen 
zu Zukunftsrisiken, -herausforderungen 
und -chancen erleichtern, um die Mit-
gliedstaaten zu unterstützen, und dabei 
neben anderen Ressourcen das Netzwerk 
„Zukunftslabor“ und den wissenschaft-
lichen Beratungsmechanismus nutzen. 

Die oder der Gesandte könnte auch beauftragt 
werden, der Generalversammlung und/oder einem 
speziellen zwischenstaatlichen Forum jährlich 
Bericht zu erstatten, falls ein solches Forum ein-
gerichtet oder bestimmt wird. 

ABBILDUNG VI

WICHTIGSTE FUNKTIONEN EINER ODER EINES SON-
DERGESANDTEN DES GENERALSEKRETÄRS FÜR DIE 
KOMMENDEN GENERATIONEN

BESSERE NUTZUNG VON 
PROGNOSEN, WISSEN-
SCHAFT UND DATEN

Die oder der Gesandte könnte nach der Ernennung 
andere im Kontext Unserer gemeinsamen Agenda 
im System der Vereinten Nationen bereits lau-
fende Bemühungen dafür nutzen, die Zukunfts-
wirkungen heutigen Handelns zu verstehen und 
diesen Erkenntnissen entsprechend systema-
tisch zu handeln. Die Fähigkeit, aussagekräftige 
Erkenntnisse zu Zukunftswirkungen zu gewinnen, 
hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm ver-
bessert. So ist die Klimawissenschaft heute weit 
ausgereifter als früher, und ihre Erkenntnisse wer-
den den Entscheidungsverantwortlichen über die 
regelmäßigen Berichte des Zwischenstaatlichen 
Ausschusses für Klimaänderungen in verwert-
barer Form zur Verfügung gestellt. Mehrere Vor-
schläge in Unserer gemeinsamen Agenda haben 
Anstrengungen zur systematischeren Nutzung 
von Daten und wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen in Gang gesetzt oder beschleunigt, beispiels-
weise über die Datenstrategie des Generalsekre-
tärs, das Netzwerk „Zukunftslabor“, einen neuen 
wissenschaftlichen Beratungsmechanismus, die 
regelmäßige Erstellung eines globalen Risiko-
berichts und das Netzwerk für strategische Pro-
gnosen des Hochrangigen Ausschusses für 
Programmfragen. 

Wie in dem Elementepapier dargelegt, könnte 
jedoch mehr getan werden, um eine solide, inte-
grierte empirische Grundlage zu Zukunftswirkun-
gen zu schaffen und die Praxis auszubauen, wich-
tige Politiken und Programme durch die Berück-
sichtigung dieser Grundlagen systematisch für 
die Zukunft zu rüsten33. Einige Interessenträger 
haben vorgeschlagen, für die Entscheidungen, 
die am ehesten langfristige Auswirkungen haben, 
beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Bildung, 

Bewusstsein
schaffen

Auswirkungen
verstehen

Zusammenarbeit 
und Kapazitäts-

aufbau 
erleichtern
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Kultur, Technologie, Gesundheit oder nachhaltige 
Entwicklung, Bewertungen der Zukunftswirkung 
oder „Generationentests“ vorzunehmen34. Andere 
haben vorgeschlagen, dass eine Gesandte oder 
ein Gesandter die Maßnahmen der Vereinten 
Nationen zur besseren Berücksichtigung lang-
fristiger demografischer Projektionen oder einer 
beschleunigten Urbanisierung ankurbeln könnte. 
Durch Kapazitäten und Instrumente für strategi-
sche Prognosen, beispielsweise Indizes für die 
Solidarität zwischen den Generationen, könn-
ten die Umsetzung von Entscheidungen im Zeit-
verlauf überwacht und ein stärkeres Gefühl der 

Verbundenheit mit den kommenden Generationen 
geschaffen werden35. Ausgehend von der Arbeit 
des Hochrangigen Ausschusses für Programm-
fragen könnte auch eine Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Politiken und Programme veran-
lasst werden36. Die oder der Gesandte könnte Ver-
bindungen zwischen den vorhandenen nationalen 
Institutionen für die kommenden Generationen 
und den Mechanismen und Prozessen der Verein-
ten Nationen, darunter die freiwilligen nationalen 
Überprüfungen, die Sonderverfahren des Men-
schenrechtsrats, die Allgemeine regelmäßige 
Überprüfung und die Vertragsorgane, vermitteln.
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Von der Verpflichtung zur Realität: 
Empfehlungen für die Mitgliedstaaten

Auf zwischenstaatlicher Ebene lege ich den Mit-
gliedstaaten eindringlich nahe, zielführende 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Interessen 
der kommenden Generationen zu wahren und 
ihre Fähigkeit, ihre Menschenrechte wirksam zu 
genießen, zu erhalten, und dabei die auf nationa-
ler Ebene bereits vorhandenen Modelle und die 
schon bestehenden festen Zusagen heranzuzie-
hen. Ich bitte die Mitgliedstaaten, in dieser Hin-
sicht die beiden folgenden konkreten Schritte in 
Erwägung zu ziehen: a) die Annahme einer Erklä-
rung, in der die Verpflichtung gegenüber den kom-
menden Generationen konkretisiert wird; und  
b) die Einrichtung eines speziellen zwischenstaat-
lichen Mechanismus für die Erörterung und den 
Austausch bewährter Verfahren. Beide Schritte 
würden auf den bereits geführten wegweisen-
den Konsultationen aufbauen, die von den Stän-
digen Vertretungen Fidschis und der Niederlande 
in hervorragender Weise moderiert und in ihrem  
Elementepapier festgehalten wurden. 

EINE ERKLÄRUNG FÜR DIE KOM-
MENDEN GENERATIONEN

Eine Erklärung für die kommenden Generationen 
könnte die von den Mitgliedstaaten bereits einge-
gangene kollektive Verpflichtung verdeutlichen 
und konsolidieren und gleichzeitig präzisieren, 
wie die praktische Umsetzung aussehen könnte. 
Einige Staaten haben sich dahingehend geäußert, 
dass im Rahmen einer solchen Erklärung eine 
feste Verpflichtung zur Wahrung der Interessen 

der kommenden Generationen bei allen Entschei-
dungsprozessen eingegangen werden soll, die die 
Identifikation, das Management und die Überwa-
chung globaler existenzieller Risiken und die Aus-
richtung der Politiken und Programme auf eine 
langfristige nachhaltige Entwicklung umfasst.37 

Zu diesem Zweck könnte die Erklärung aufbau-
end auf dem Elementepapier und den bisherigen 
zwischenstaatlichen Diskussionen unsere Pflich-
ten gegenüber den kommenden Generationen 
definieren und konkretisieren, indem sie

a) die Verpflichtungen, die wir gegenüber 
den kommenden Generationen bereits 
eingegangen sind (teilweise in Anhang II 
aufgeführt) rekapituliert und in einem 
klaren internationalen Instrument 
konsolidiert;

b) das Versprechen enthält, diese Ver-
pflichtungen an eine neue Ära und neue  
Herausforderungen anzupassen; 

c) den Wert der Bedürfnisse, der Interessen 
und der Entscheidungsfreiheit der kom-
menden Generationen aufbauend auf 
den Artikeln 1 und 2 der Erklärung über 
die Verantwortung der heutigen Genera-
tionen gegenüber den künftigen Genera-
tionen anerkennt;

d) zu einem klaren Verständnis dessen 
führt, wer die kommenden Generationen 
sind (Menschen, die noch nicht geboren 
sind, im Gegensatz zu den heute leben-
den jungen Menschen) und in welcher 
Beziehung sie zur Gegenwart stehen; 

e) anerkennt, dass wir uns in einem Zeit-
alter existenzieller Bedrohungen, 
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katastrophaler Risiken, nicht nachhaltiger 
Praktiken, zunehmender Ungleichheiten 
und beispielloser Chancen befinden, die 
allesamt generationenübergreifende 
Auswirkungen haben; 

f) ferner anerkennt, dass wir die Pflicht 
haben, künftige Generationen vor  
vorhersehbaren Schäden zu schützen, 
die durch unser heutiges Handeln oder 
unsere heutige Untätigkeit verursacht 
werden; 

g) erneut bekräftigt, dass wir es den kom-
menden Generationen schuldig sind, 
unsere Bedürfnisse so zu befriedigen, 
dass ihre Fähigkeit, die ihren zu  
befriedigen, nicht beeinträchtigt wird; 

h) uns darauf verpflichtet, bei Entscheidun-
gen auf internationaler wie nationaler 
Ebene die kommenden Generationen  
zu berücksichtigen; 

i) die Problembereiche aufführt, die die 
kommenden Generationen am stärks-
ten betreffen können und bei denen es 
ihre Interessen bewusst zu wahren gilt, 
aufbauend auf den im Elementepapier 
beschriebenen Voraussetzungen für  
eine nachhaltige Zukunft, darunter das 
Wohlergehen der Erde, eine sichere und 
friedliche Welt und die sichere Entwick-
lung von Technologien;

j) die Einigung enthält, einen gemeinsamen 
Standard für die Ambitionen festzulegen 
und praktische Mechanismen zur  
Wahrung der Interessen und Rechte der 
kommenden Generationen auf allen  
Ebenen zu schaffen; 

k) uns auf den Fortbestand der Mensch-
heit und die Erhaltung der menschlichen 
Spezies (auf der Grundlage der Artikel 3, 
4 und 5 der Erklärung über die Verant-
wortung der heutigen Generationen 
gegenüber den künftigen Generationen) 
verpflichtet;

l) die Ernennung einer oder eines Sonder-
gesandten für die kommenden Genera-
tionen befürwortet, die oder der bewusst-
seinsfördernde, beratende und sach-
walterische Aufgaben wahrnimmt und 
die Arbeit des multilateralen Systems 
im Bereich des langfristigen Denkens 
und der Prognose unterstützt, und die 
Gesandte oder den Gesandten bittet, der 
Generalversammlung regelmäßig Bericht 
zu erstatten; 

m) Maßnahmen zum Aufbau vernetzter 
Kapazitäten im gesamten System der 
Vereinten Nationen begrüßt, um die 
Politikgestaltung stärker auf die Zukunft 
auszurichten und Bewertungen der 
Zukunftswirkung wichtiger Politiken  
und Programme einzuführen;

n) die Initiative, regelmäßig einen globalen 
Risikobericht herauszugeben, begrüßt 
und Möglichkeiten zur Vermeidung oder 
Verminderung von Risiken aufzeigt; 

o) einen Ausschuss oder ein Forum für die 
kommenden Generationen als Neben-
organ der Generalversammlung einrich-
tet und/oder regelmäßig informelle  
Sitzungen der Generalversammlung ein-
beruft, um Erfahrungen auf nationaler 
und lokaler Ebene auszutauschen und 
dabei die Möglichkeit vorzusehen, mit 
vielen Interessenträgern, einschließlich 
nationaler Beauftragter, Institutionen 
oder Gremien für die kommenden  
Generationen, Kontakte zu pflegen; 

p) die Vereinbarung enthält, die vorstehend 
genannten Beschlüsse zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu überprüfen, um festzu-
stellen, ob sie die gewünschte Wirkung 
erzielt haben, oder die Mitgliedstaaten 
auffordert, den Entwurf einer Resolution 
über die Umsetzung der Erklärung für die 
kommenden Generationen vorzulegen.
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EIN SPEZIELLES FORUM FÜR DIE 
KOMMENDEN GENERATIONEN

Erklärungen sind dann besonders wirksam, wenn 
sie konkrete Umsetzungsmittel auf allen staat-
lichen Ebenen anregen und Verbindungen zu die-
sen knüpfen. Ein spezielles zwischenstaatliches 
Forum böte den Mitgliedstaaten im Zuge ihrer 
Einbindung des Schutzes der kommenden Gene-
rationen in den nationalen Kontext ein außer- 
ordentlich wertvolles Instrument für den Aus-
tausch von Erfahrungen und Innovationen. Um 
den Mitgliedstaaten und anderen Interessen- 
trägern einen Raum zu bieten, in dem sie zusam-
menkommen können, um die Ziele der Erklärung 
voranzubringen, könnte die Einrichtung eines 
ständigen zwischenstaatlichen Forums für die 
kommenden Generationen unter der Schirm-
herrschaft der Generalversammlung in Betracht 
gezogen werden. Dieses Forum wäre kein Ent-
scheidungsgremium, sondern eine Plattform für 
Diskussionen und Zusammenarbeit. Der in Unse-
rer gemeinsamen Agenda enthaltene Vorschlag, 
den Treuhandrat umzufunktionieren, fand zwar 
bei den Mitgliedstaaten keinen Anklang, doch 
erhielt die Idee eines speziellen Forums für die 
kommenden Generationen während der Konsul-
tationen zu Unserer gemeinsamen Agenda erheb-
lichen Auftrieb.38 

Hierfür kommen viele Optionen in Betracht, die 
von einem neuen ständigen Forum zu einem wie-
derkehrenden Punkt auf der Tagesordnung eines 
bestehenden Gremiums reichen. Viele halten ein 
ständiges Forum für die geeignetste Lösung, um 
die Umsetzung der Erklärung zu ermöglichen 
und der Weltgemeinschaft gegenüber deutlich 
zu signalisieren, dass wir unsere Verpflichtung 
gegenüber den kommenden Generationen ernst 
nehmen. Alles andere birgt die Gefahr einer Fort-
setzung des bisherigen Musters starker Rheto-
rik ohne praktische Umsetzungsmittel. Ich emp-
fehle daher, ernsthaft die Einrichtung eines neuen 

Nebenorgans der Generalversammlung in Form 
einer der Versammlung unterstellten Kommis-
sion für die kommenden Generationen zu erwä-
gen. Ein solches Forum könnte unter anderem 

 > erörtern, wie die in der Erklärung vereinbarten 
Grundsätze in die Praxis umgesetzt werden 
könnten, und entsprechende Anleitung geben;

 > von der oder dem Gesandten für die kom-
menden Generationen und anderen Akteu-
ren eingehende Bewertungen der Auswir-
kungen von Entscheidungen auf die kom-
menden Generationen entgegennehmen;

 > aus nationalen und subnationalen Erfah-
rungen abgeleitete bewährte Verfahren 
weitergeben und auf globaler Ebene einen 
Raum für das Zusammentreffen der 
wachsenden Zahl nationaler und regionaler 
Gremien sowie von Angehörigen des 
Privatsektors, der Zivilgesellschaft, lokaler 
Behörden und der Jugend bieten; 

 > eine konstruktive Beteiligung aller 
maßgeblichen Interessenträger gewähr-
leisten, insbesondere die Beteiligung 
von Kindern und jungen Menschen als 
aktuellen und künftigen Entscheidungs-
verantwortlichen mit der größten Affinität 
für die kommenden Generationen;

 > die Herstellung der Zukunftsfähigkeit, die 
sich als der Ausbau der institutionellen, 
politischen und prozessbezogenen Kapa-
zitäten zur Sicherung des langfristigen 
Überlebens der Menschheit durch die 
Berücksichtigung der Interessen der kom-
menden Generationen und die Auseinander-
setzung mit extremen Risiken definieren 
ließe, systematisch berücksichtigen.
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Schlussbetrachtung

Das Versprechen, unseren Nachfahren eine 
lebenswerte Welt zu hinterlassen, ist nicht neu. 
Maßnahmen, die jetzt zur Einlösung dieses Ver-
sprechens ergriffen werden, kommen auch den 
heute schon lebenden Menschen zugute. Wir 
können uns auf immer mehr Erfahrungen auf der 
nationalen und subnationalen Ebene stützen und 
sind den kommenden Generationen gegenüber 
wiederholt internationale Verpflichtungen einge-
gangen. All dies gilt es nun zusammenzuführen 
und auf der globalen Ebene, wo das Gros der fol-
genschwersten Entscheidungen für die Mensch-
heit getroffen wird, in die Praxis umzusetzen.

In der Charta der Vereinten Nationen haben wir 
uns verpflichtet, die kommenden Generationen 
vor der Geißel des Krieges zu bewahren. In der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte sahen 
wir einer Welt entgegen, in der die Menschen 
Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von 
Furcht und Not genießen, und betrachteten dies 
als das höchste Streben des Menschen.  

Machen wir uns daran, diese Aspirationen wahr 
werden zu lassen.
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Anhang I: Konsultationen mit den 
Mitgliedstaaten und anderen  
maßgeblichen Interessenträgern 

Die Anregungen in diesem Kurzdossier stützen 
sich auf eine gehaltvolle jahrzehntelange Debatte 
über die Wahrung der Interessen der kommen-
den Generationen, die in einer wachsenden Zahl 
internationaler Übereinkommen, Resolutionen 
der Generalversammlung, nationaler Verfassun-
gen und anderer Dokumente ihren Niederschlag 
gefunden hat, unter anderem in einem Bericht des 
Generalsekretärs aus dem Jahr 2013 (A/68/322) 
und den zahlreichen in Anhang II aufgeführten 
internationalen Instrumenten. Das Thema kristal-
lisierte sich bei den im Rahmen der Begehung des 
fünfundsiebzigsten Jahrestags des Bestehens der 
Vereinten Nationen geführten Konsultationen und 
Dialogen, die mehr als 1,5 Millionen Menschen in 
193 Ländern erreichten, als ein vorrangiges Anlie-
gen heraus. Die Mitgliedstaaten verpflichteten 
sich, die internationale Ordnungspolitik zugunsten 
der „heutigen und der kommenden Generationen“ 
(Erklärung zum fünfundsiebzigsten Jahrestag 
des Bestehens der Vereinten Nationen) zu stär-
ken. Der Bericht „Unsere gemeinsame Agenda“ 
stützte sich auf umfangreiche zusätzliche Kon-
sultationen mit den Mitgliedstaaten, dem System 
der Vereinten Nationen, Vordenkerinnen und Vor-
denkern, jungen Menschen und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren aus aller Welt, darunter viele, für 
die die kommenden Generationen das wichtigste 
Anliegen waren. Der Bericht enthält konkrete Emp-
fehlungen, wie die Verpflichtung gegenüber den 
kommenden Generationen in die Tat umgesetzt 
werden kann. 

Dieses Kurzdossier geht insbesondere auf die 
gehaltvollen und detaillierten Stellungnahmen 
zu Unserer gemeinsamen Agenda ein, die von 

Mitgliedstaaten und anderen Interessenträgern 
bei mehr als 26 Diskussionen der Generalver-
sammlung abgegeben wurden . Diese wurden ins-
besondere in den vom Präsidenten der General- 
versammlung organisierten thematischen Kon-
sultationen im Februar/März 2022 vorgetragen 
und umfassten ein ausdrückliches Ersuchen um 
eingehendere Informationen zu den Vorschlä-
gen zugunsten der kommenden Generationen, 
unter Berücksichtigung der von mehreren Dele-
gationen geäußerten Vorbehalte zu dem kon-
kreten Vorschlag, den Treuhandrat umzufunk-
tionieren (im vorliegenden Kurzdossier nicht 
enthalten). Insbesondere stützt sich der Bericht 
auf die themenspezifischen Konsultationen zu 
einer Erklärung über die kommenden Genera-
tionen, die vom Ständigen Vertreter Fidschis,  
S.E. Dr. Satyendra Prasad, und der Ständigen Ver-
treterin der Niederlande, I.E. Yoka Brandt, von Juni 
bis September 2022 gemeinsam moderiert wur-
den und deren Ergebnis das „Elementepapier für 
die Erklärung für die kommenden Generationen“ 
war. Eingehende Konsultationen fanden auch mit 
den wichtigsten Akteuren des Systems der Ver-
einten Nationen statt, darunter die Hochrangige 
Managementgruppe, die nach dem Dokument 
„Das höchste Streben: Ein Aktionsaufruf für die 
Menschenrechte“ eingerichtete Arbeitsgruppe 
für die kommenden Generationen und die beim 
Hochrangigen Ausschuss für Programmfragen 
angesiedelte Kerngruppe für zukunftssichernde 
Pflichten. Auch externe Akteure mit Erfahrung in 
diesem Bereich wurden konsultiert, darunter das 
Netzwerk von Institutionen für die kommenden 
Generationen.  

https://undocs.org/en/A/RES/68/322
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Anhang II: Eine Auswahl der vorhan-
denen internationalen Instrumente 
mit Verweis auf die kommenden 
Generationen

• Charta der Vereinten Nationen (1945) 

• Internationales Übereinkommen über die 
Regelung des Walfangs (1946)  

• 394 Resolutionen der Generalversammlung 
(seit 1961)

• Afrikanisches Übereinkommen über die 
Erhaltung der Natur und der natürlichen 
Ressourcen (1968) 

• Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt (1972) 

• Erklärung der Konferenz der Vereinten Nationen 
über die Umwelt des Menschen (1972)  

• Übereinkommen über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen (1973) 

• Übereinkommen über das Verbot der 
militärischen oder einer sonstigen feindseligen 
Nutzung umweltverändernder Techniken (1978)  

• Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden 
wildlebenden Tierarten (1979) 

• Übereinkommen über die Erhaltung der 
europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere 
und ihrer natürlichen Lebensräume (1979)  

• Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeiten 
von Staaten auf dem Mond und anderen 
Himmelskörpern (1979) 

• Weltcharta für die Natur (1982) 

• Übereinkommen zum Schutz des 
architektonischen Erbes Europas (1985) 

• Abkommen des Verbands Südostasiatischer 
Nationen (ASEAN) über die Erhaltung der Natur 
und der natürlichen Ressourcen (1985) 

• Bericht der Weltkommission für Umwelt und 
Entwicklung: Unsere gemeinsame Zukunft  
(auch bekannt als Brundtland-Bericht, 1987)  

• Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung 
(1992) 

• Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (1992) 

• Übereinkommen zum Schutz und zur Nutzung 
grenzüberschreitender Wasserläufe und 
internationaler Seen (1992) 

• Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordostatlantiks (1992) 

• Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
(1992) 

• Übereinkommen über die 
grenzüberschreitenden Auswirkungen von 
Industrieunfällen (1992)  

• Nordamerikanisches Abkommen über 
Zusammenarbeit im Umweltbereich (1993)  

• Erklärung und Aktionsprogramm von Wien  
(1993)   
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• Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
(1994) 

• Übereinkommen der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den 
von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika 
(1994)  

• Kopenhagener Erklärung über soziale 
Entwicklung (1995)  

• Erklärung über die Verantwortung der heutigen 
Generationen gegenüber den künftigen 
Generationen (1997)  

• Allgemeine Erklärung über das menschliche 
Genom und Menschenrechte (1997) 

• Gemeinsames Übereinkommen über die  
Sicherheit der Behandlung abgebrannter  
Brennelemente und über die Sicherheit der 
Behandlung radioaktiver Abfälle (1997) 

• Übereinkommen über den Zugang zu 
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung 
an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten (1998)  

• Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (2000) 

• Stockholmer Übereinkommen über persistente 
organische Schadstoffe (2001)  

• Allgemeine Erklärung der UNESCO zur 
kulturellen Vielfalt (2001)  

• Erklärung von Johannesburg über nachhaltige 
Entwicklung (2002) 

• Erklärung von Neu-Delhi über Grundsätze 
des Völkerrechts betreffend eine nachhaltige 
Entwicklung (2002) 

• Politische Erklärung und Internationaler 
Aktionsplan von Madrid über das Altern (2002) 

• Rahmenübereinkommen der WHO zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs (2003) 

• Übereinkommen zur Erhaltung des 
immateriellen Kulturerbes (2003) 

• Übereinkommen über den Schutz und 
die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen (2005) 

• Allgemeine Erklärung über Bioethik und 
Menschenrechte (2005) 

• Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Rechte der indigenen Völker (2007) 

• Ergebnisdokument der Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung „Die 
Zukunft, die wir wollen“ (2012) 

• Beschleunigte Aktionsmodalitäten für die 
kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad) 
(2014)

• Übereinkommen von Paris (2015) 

• Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
(2015) 

• Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (2017) 

• Erklärung zum fünfundsiebzigsten Jahrestag 
des Bestehens der Vereinten Nationen (2020) 

• Empfehlung zur Ethik Künstlicher Intelligenz 
(2021) 

• Resolution des Menschenrechtsrats zum 
Menschenrecht auf eine saubere, gesunde und 
nachhaltige Umwelt (Resolution 48/13 des 
Menschenrechtsrats vom 8. Oktober 2021) 

• Resolution 76/300 der Generalversammlung 
über das Menschenrecht auf eine saubere, 
gesunde und nachhaltige Umwelt (2022) 

https://undocs.org/en/A/RES/76/300
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Endnoten 

1 Auf Englisch verfügbar unter www.un.org/pga/76/wp-content/uploads/sites/101/2022/09/Elements-Paper-Declaration-for-Future-
Generations-09092022.pdf. 

2 Dieser Punkt zog sich durch die während der Konsultationen zum Elementepapier eingegangenen Beiträge und fand sich insbesondere 
in Thomas Hale et al., „Toward a Declaration on Future Generations“, August 2022. 

3 Dies entspricht der Definition im „Elements paper for the declaration for future generations“, auf Englisch verfügbar unter www.un.org/
pga/76/wp-content/uploads/sites/101/2022/09/Elements-Paper-Declaration-for-Future-Generations-09092022.pdf: „Für die Zwecke 
dieses Elementepapiers sind ‚die kommenden Generationen‘ als alle die Generationen definiert, die es noch nicht gibt, die noch kommen 
und die diesen Planeten letztlich erben werden.“ Eine Generation ist eine Kohorte, deren Mitglieder im selben Zeitraum geboren sind 
und die von den Erfahrungen ihrer Mitglieder geprägt ist. Legt man die künftigen Geburtenkohorten zugrunde, so wird die Zahl für die 
kommenden Generationen im Jahr 2100 voraussichtlich etwa 2,9 Milliarden betragen. United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, „Generations“, Report on the World Social Situation 2001, auf Englisch verfügbar unter www.un.org/esa/socdev/rwss/
docs/2001/5%20Generations.pdf.

4 Die Weltbevölkerung wird bis zum Jahr 2100 voraussichtlich 10,4 Milliarden Menschen erreichen. Die 46 am wenigsten entwickelten 
Länder gehören zu den am schnellsten wachsenden Ländern der Welt, und in vielen von ihnen wird sich die Bevölkerung zwischen 
2022 und 2050 voraussichtlich verdoppeln. Es ist zu erwarten, dass die Länder in Afrika südlich der Sahara bis 2100 weiter wachsen 
werden und mehr als die Hälfte des bis 2050 erwarteten globalen Bevölkerungswachstums auf sie entfallen wird. United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, „Summary of results“, World Population Prospects 2022 (United Nations publication, 
2022), auf Englisch verfügbar unter www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_sum-
mary_of_results.pdf; United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects 2022 dataset, auf 
Englisch verfügbar unter https://population.un.org/wpp/.

5 Dies wird Gegenstand eines in Kürze erscheinenden gesonderten Kurzdossiers sein. Zwischen „Kindern“ und „Jugendlichen“ gibt es 
nach den einschlägigen Definitionen zwar altersmäßige Überschneidungen, doch erwachsen aus dem Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes spezifische Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf die Beteiligung von Kindern.

6 Zu den Daten nach Regionen siehe United Nations, Department of Economic and Social Affairs, „Total births: 1950-2100“, auf Englisch 
verfügbar unter https://population.un.org/dataportal/data/indicators/57/locations/1834,1831,1832,1829,1830,1833,1835,947/
start/1950/end/2100/line/linetimeplot.

7 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (A/42/427, Anlage, Kap. 2, Ziff. 1).

8 Elements paper, Abschn. 1 und 2.

9 Ebd.

10 Ebd. 

11 Ebd.

12 Das Ständige Forum für indigene Fragen stößt zukunftsorientierte, generationenübergreifende zwischenstaatliche Dialoge an und dient 
als Plattform für die Weitergabe von Wissen, Werten und Informationen über Lenkungsstrukturen. 

13 Siehe A/68/322. Dieser Bericht wurde in dem Ergebnisdokument der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 
mit dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“ angefordert, das die Generalversammlung in ihrer Resolution 66/288 vom 27. Juli 2012 
billigte.

14 Im Internationalen Übereinkommen von 1946 zur Regelung des Walfangs wurde das Interesse „der Völker der Welt an der Erhaltung 
der großen Naturschätze [...] für künftige Generationen“ anerkannt. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 sah 
einer Welt entgegen, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen. In der Erklärung der 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen wird in der Präambel und in den Grundsätzen 1 und 2 mehrfach auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, „die menschliche Umwelt für gegenwärtige und künftige Generationen zu schützen und zu verbessern“. 
Mit ihrer Feststellung „Wir leihen uns Umweltkapital von den kommenden Generationen ohne die Absicht oder die Aussicht, es zurück-
zuzahlen [...] Wir tun das, weil wir es uns erlauben können: Die kommenden Generationen stimmen nicht ab, haben keine politische oder 
finanzielle Macht und können unsere Entscheidungen nicht anfechten“ lieferte die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987 die 
grundlegende Definition der nachhaltigen Entwicklung. (A/42/427, Anhang, Ziff. 25).

15 Dazu gehörten die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung (1992), die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien (1993) und der 
Weltgipfel für soziale Entwicklung in Kopenhagen (1995).

16 In der Erklärung wurde bestätigt, dass es „den heutigen Generationen [obliegt] sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Interessen der 
heutigen und künftigen Generationen uneingeschränkt gewahrt werden“.

17 Dazu gehörten auch der Vorschlag, eine Hohe Kommissarin oder einen Hohen Kommissar oder eine Sondergesandte oder einen 
Sondergesandten einzusetzen, ein stehender Punkt auf der Tagesordnung des hochrangigen politischen Forums über nachhaltige 
Entwicklung sowie interinstitutionelle Koordinierung über den Koordinierungsrat der Leiterinnen und Leiter der Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen. Letztlich wurden nur bei der interinstitutionellen Koordinierung Fortschritte erzielt. Die anderen 
Vorschläge wurden nicht weiterverfolgt.

18 In der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verpflichteten sich die Mitgliedstaaten ausdrücklich auf eine transformative Vision, die 
die Grundlage für das Wohlergehen der kommenden wie auch der heutigen Generationen schaffen würde, und im Übereinkommen von 

www.un.org/pga/76/wp-content/uploads/sites/101/2022/09/Elements-Paper-Declaration-for-Future-Generations-09092022.pdf
www.un.org/pga/76/wp-content/uploads/sites/101/2022/09/Elements-Paper-Declaration-for-Future-Generations-09092022.pdf
www.un.org/pga/76/wp-content/uploads/sites/101/2022/09/Elements-Paper-Declaration-for-Future-Generations-09092022.pdf
www.un.org/pga/76/wp-content/uploads/sites/101/2022/09/Elements-Paper-Declaration-for-Future-Generations-09092022.pdf
www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2001/5%20Generations.pdf
www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2001/5%20Generations.pdf
www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/dataportal/data/indicators/57/locations/1834,1831,1832,1829,1830,1833,1835,947/start/1950/end/2100/line/linetimeplot
https://population.un.org/dataportal/data/indicators/57/locations/1834,1831,1832,1829,1830,1833,1835,947/start/1950/end/2100/line/linetimeplot
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Paris wird im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, gegen Klimaänderungen vorzugehen,  ausdrücklich auf die Gerechtigkeit zwischen 
den Generationen hingewiesen.

19 Bis Januar 2023 gab es mindestens 394 Einzelresolutionen der Generalversammlung, die den Begriff „kommende Generationen“ 
enthielten. Die erste war die Resolution 1629 (XVI) vom 27. Oktober 1961. Vanuatu initiierte 2022 eine internationale Kampagne, den 
Internationalen Gerichtshof um ein Gutachten zum Klimawandel zu ersuchen, und verwies dabei konkret auf Verpflichtungen gegenüber 
den kommenden Generationen (siehe www.vanuatuicj.com/resolution).

20 Ägypten; Albanien; Algerien; Andorra; Angola; Argentinien; Armenien; Aserbaidschan; Bhutan; Bolivien (Plurinationaler Staat); Brasilien; 
Burundi; Côte d’Ivoire; Deutschland; Dominikanische Republik; Ecuador; Eritrea; Estland; Eswatini; Fidschi; Frankreich; Gambia; Georgien; 
Ghana; Guyana; Iran (Islamische Republik); Jamaika; Japan; Kasachstan; Katar; Kenia; Kuba; Lesotho; Lettland; Liberia; Libyen; Luxemburg; 
Madagaskar; Malawi; Malediven; Marokko; Marshallinseln; Moldau; Mosambik; Nepal; Niger; Nordmazedonien; Norwegen; Österreich; 
Papua-Neuguinea; Philippinen; Polen; Portugal; Republik Kongo; Republik Korea; Russische Föderation; Sambia; Schweden; Schweiz; 
Senegal; Seychellen; Slowakei; Sri Lanka; Sudan; Südafrika; Südsudan; Tadschikistan; Timor Leste; Tschechien; Tunesien; Uganda; 
Ungarn; Ukraine; Uruguay; Usbekistan; Vanuatu; Venezuela (Bolivarische Republik); Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland; 
Vereinigte Staaten von Amerika; und Zimbabwe. Renan Araújo und Leonie Koessler, „The rise of the constitutional protection of future 
generations“, Legal Priorities Project Working Paper Series No. 7 (2021), auf Englisch verfügbar unter www.legalpriorities.org/research/
constitutional-protection-future-generations.html.

21 United Nations Environment Programme (UNEP), Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review (Nairobi, 2020). 

22 Zu den Ländern, die Institutionen oder Mechanismen eingerichtet haben, um langfristiges Denken in die Prozesse zur Gestaltung ihrer 
Politik einzubinden, gehören Costa Rica, Ecuador, Finnland, Jamaika, Singapur und Ungarn. Allein auf dem afrikanischen Kontinent gibt 
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